
 

 

 

 

HUNDEABMELDUNG 
GEMÄß SALZBURGER LANDESSICHERHEITSGESETZ I.D.G.F. 

 
Hundehaltende Personen haben das Ende der Hundehaltung unter Angabe eines Grundes binnen einer 

Woche bei der Gemeinde zu melden. 
 
Daten der hundehaltenden Person 
 

Kundennummer  

Nachname   

Vorname  

Anschrift  
 

Telefonnummer / Handynummer  

E-Mail-Adresse  

 
Daten des Hundes 
 

Markennummer  Rufname  

Rasse  Geschlecht ○ weiblich ○ männlich 

 
Grund der Abmeldung und Datum 
 

○ verstorben/eingeschläfert ○ Wohnsitzwechsel 

○ Abgabe an neue hundehaltende Person ○ entlaufen 

○ anderer Grund  

 

Seit wann wird der Hund nicht 
mehr in der Gemeinde gehalten? 

 

 
  

BUCHHALTUNG 
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Daten der neuen hundehaltenden Person 
 

Nachname   

Vorname  

Anschrift  
 

 
Folgende Unterlagen sind beizulegen 
 

Nachweis bei Ableben (Tierarztbestätigung) ○ beigelegt ○ wird nachgereicht 

 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) und des österr. Datenschutzgesetzes (DSG) in der Fassung des Datenschutz-Anpassungsgesetzes i.d.g.F. Wir verweisen auf 
unsere Homepage Gemeinde Bürmoos, hier befindet sich der Datenschutzhinweis. https://www.buermoos.at/WEB/Datenschutz 

 

 

 

  

Datum  Unterschrift 

 
Vermerk der Gemeinde  
 

Hundeabmeldung durchgeführt von/am   
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